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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der ersten Lesung des Bericht und Antrages betreffend den Erlass eines 
Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1503 über europäische 
Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen (EWR-Schwarmfinanzie-
rungs-Durchführungsgesetz, EWR-SFDG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze 
wurde die gegenständliche Vorlage vom Landtag ausdrücklich begrüsst. Das Ein-
treten war unbestritten sowie einhellig.  

Die vorliegende Stellungnahme beantwortet die anlässlich der ersten Lesung auf-
geworfenen Fragen, soweit sie seitens der Regierung nicht bereits während der 
Landtagsdebatte abschliessend beantwortet wurden. Die offenen Fragen betrafen 
schwerpunktmässig etwaige bereits tätige Schwarmfinanzierungsplattformen so-
wie eine nach der Vernehmlassung durchgeführte Änderung der Bestimmung über 
die Vorteilsabschöpfung. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung der Haftungsbe-
stimmungen nach Art. 3 des EWR-SFDG. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE STELLE 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 



5 

Vaduz, 11. Juli 2023 

LNR 2023-1107 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend den Erlass eines Gesetzes zur 

Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1503 über europäische Schwarmfinan-

zierungsdienstleister für Unternehmen (EWR-Schwarmfinanzierungs-Durchfüh-

rungsgesetz, EWR-SFDG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze, Bericht und An-

trag Nr. 28/2023, aufgeworfenen Fragen zu unterbreiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

In der Sitzung vom 5. Mai 2023 hat der Landtag den Bericht und Antrag 

Nr. 28/2023 betreffend den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verord-

nung (EU) 2020/1503 über europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für 

Unternehmen (EWR-Schwarmfinanzierungs-Durchführungsgesetz, EWR-SFDG) 

sowie die Abänderung weiterer Gesetze in erster Lesung beraten. Das Eintreten 

war unbestritten sowie einhellig. Die gegenständliche Stellungnahme beantwortet 

die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie seitens der 
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Regierung nicht bereits während der Landtagsdebatte abschliessend beantwortet 

wurden. 

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN  

Eine Abgeordnete erkundigte sich im Rahmen der Eintretensdebatte, auf welcher 

gesetzlichen Grundlage Schwarmfinanzierungsplattformen in den letzten zehn 

Jahren operiert hätten. Darüber hinaus bat sie die Regierung auszuführen, ob es 

in Liechtenstein bereits eine solche Plattform gäbe, und wenn ja, ob allenfalls ein 

Rechtsfall bekannt sei.  

Sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine solche Plattform in Liechtenstein beste-

hen, sollte die Regierung Ausführungen dazu machen, wie in Liechtenstein eine 

solche Crowdfunding-Plattform erstellt werden könne. Dies vor dem Hintergrund, 

dass in der Projektpräsentation von digihub.li, welcher sich der Landtag am ersten 

Sitzungstag gewidmet hätte, entsprechende Anhaltspunkte zu einer solche Platt-

form enthalten gewesen seien.  

Grundsätzlich sind vier Arten von Crowdfunding bzw. Schwarmfinanzierung zu un-

terscheiden:  

1. Spenden-Crowdfunding oder donation-based Crowdfunding: Beim Spen-

den-Crowdfunding spenden Personen (uneigennützig) Geld für eine Kam-

pagne und erhalten im Gegenzug höchstens eine Anerkennung;  

2. Belohnungs-Crowdfunding, auch reward-based Crowdfunding: Beim Beloh-

nungs-Crowdfunding unterstützen Personen eine Kampagne und erhalten 

im Gegenzug ein Produkt oder eine Dienstleistung; Geld fliesst jedoch kei-

nes an die Geldgeber zurück; 
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3. Kredit-Crowdfunding: Beim Kredit-Crowdfunding gewähren Investoren ei-

ner Kampagne ein Darlehen und erhalten im Gegenzug ihr Kapital zuzüglich 

Zinsen zurück; und 

4. Beteiligungs-Crowdfunding: Beim Beteiligungs-Crowdfunding kaufen In-

vestoren Anteile an einem Unternehmen.  

 

Lediglich die beiden letztgenannten Arten des Crowdfundings können unter die 

Schwarmfinanzierungsverordnung fallen. Für Spenden-/Belohnungskampagnen 

sind keine spezialgesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen verankert und es stehen 

den Investoren traditionelle verbraucherrechtliche Rechtsmittel zur Verfügung.  

Die Schwarmfinanzierungsverordnung sieht darüber hinaus weitere Einschränkun-

gen vor; so fallen Schwarmfinanzierungsdienstleistungen in Zusammenhang mit 

Krediten für Verbraucher im Sinne des Art. 3 Bst. a der Richtlinie 2008/48/EG nicht 

in den Anwendungsbereich der Verordnung. Auch wird angesichts der mit 

Schwarmfinanzierungsanlagen verbundenen Risiken im Interesse eines wirksamen 

Anlegerschutzes und der Einrichtung eines Mechanismus für Marktdisziplin ein 

Schwellenwert von 5 Millionen EUR für den Gesamtgegenwert der von einem be-

stimmten Projektträger unterbreiteten Schwarmfinanzierungsangebote festge-

setzt.  

Zum einen sieht die Schwarmfinanzierungsverordnung Zulassungserleichterungen 

vor: Nach ErwGr. 9 i.V.m. Art. 1 Abs. 3 leg. cit. haben die Mitgliedstaaten sicherzu-

stellen, dass nach nationalem Recht keine Zulassung als Kreditinstitut oder eine 

andere individuelle Zulassung, Ausnahme oder Befreiung für Projektträger oder 

Anleger erforderlich ist, wenn diese für die Zwecke des Angebots von Schwarmfi-

nanzierungsprojekten oder der Anlage in solche Projekte Gelder entgegennehmen 

oder Kredite gewähren. E-Geld-Institute, Banken, Wertpapierfirmen und Zahlungs-

institute können eine Zulassung als Schwarmfinanzierungsdienstleister nach der 
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Schwarmfinanzierungsverordnung beantragen; sie profitieren nach Art. 12 Abs. 14 

leg. cit. von Erleichterungen im Rahmen des Zulassungsprozesses. So müssen aktu-

elle und der FMA zugängliche Dokumente und Angaben, welche bereits bei der Be-

antragung der Bewilligung nach den vorgenannten Gesetzen eingereicht wurden, 

der FMA nicht neuerlich vorgelegt werden.  

Andererseits schafft die Richtlinie (EU) 2020/1504 eine Ausnahme für Schwarmfi-

nanzierungsdienstleister, sodass letztere für die Erbringung der Annahme und 

Übermittlung von Kundenaufträgen in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und 

für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente und die Platzierung – 

ohne feste Übernahmeverpflichtung – von solchen übertragbaren Wertpapieren 

und für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassenen Instrumenten, also für Tätig-

keiten, die bislang als MiFID II-Wertpapierdienstleistungen qualifiziert worden wä-

ren und eine Bewilligung als Wertpapierfirma nach dem BankG erforderlich ge-

macht hätten, ausschliesslich eine Zulassung nach der Schwarmfinanzierungsver-

ordnung benötigen. 

Auch die Vermittlung von Krediten durch Schwarmfinanzierungsdienstleister soll 

keine Bewilligungspflicht nach einem anderen Spezialgesetz bedingen: Nach Er-

wGr. 11 Schwarmfinanzierungsverordnung ist die Vermittlung von Krediten inner-

halb des Anwendungsbereichs dieser Verordnung von der Tätigkeit eines Kreditin-

stituts zu unterscheiden, das Kredite für eigene Rechnung gewährt und Einlagen 

oder andere rückzahlbare Gelder von Kunden entgegennimmt. 

Eine Tätigkeit als Plattform für das Beteiligungs-Crowdfunding hätte bislang dem-

nach einer Bewilligung als Wertpapierfirma nach dem BankG bedurft. Die An-

nahme von Geldern durch einen Projektträger in Zusammenhang mit einem kredit-

basierten-Crowdfunding hätte aufgrund der Qualifikation dieser Gelder als Einla-

gen eine Bewilligung als Bank nach dem BankG erfordert.  
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In Liechtenstein ist bislang kein Rechtsfall im Zusammenhang mit einem Verstoss 

einer Schwarmfinanzierungsplattform wegen Tätigkeit ohne spezialgesetzliche Be-

willigung bekannt. 

Ein Schwarmfinanzierungsdienstleister muss nach der Schwarmfinanzierungsver-

ordnung zwingend eine juristische Person sein. Daher kann eine Schwarmfinanzie-

rungsplattform im Sinne der Schwarmfinanzierungsverordnung lediglich von einer 

juristischen Person, der eine Zulassung nach Art. 12 leg. cit. erteilt wurde, betrieben 

werden. 

Die Digihub.li Genossenschaft ("digihub.li") soll eine Reihe von Aufgaben zur För-

derung von digitaler Innovation in Liechtenstein übernehmen. Auch bei der Errich-

tung einer Schwarmfinanzierungsplattform im Sinne der Schwarmfinanzierungs-

verordnung könnte digihub.li im Rahmen des Ziels der "Unterstützung bei der Su-

che nach Investitionen" ("support to find investments") Hilfestellung leisten (bspw. 

durch die Vernetzung interessierter Anbieter und Investoren, Know-How-Transfer 

etc.). Aufgrund ihres Non-Profit-Modells und der ihr vorgegebenen Förderbedin-

gungen im Zusammenhang mit der EU-Förderfinanzierung und dem liechtensteini-

schen Staatsbeitrag, ist jedoch der Betrieb einer solchen Plattform durch digihub.li 

selbst nicht beabsichtigt. 

3. FRAGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN  

Ein Abgeordneter fragte nach, warum Art. 15 Abs. 2 (Vorteilsabschöpfung) nach 

der Vernehmlassung in eine "Kann"-Bestimmung geändert wurde. 

Hintergrund für die Änderung ist insbesondere, dass ein Vorteil nicht in allen Fällen 

beziffert werden kann und daher einer Pflicht zur Vorteilsabschöpfung nicht immer 

nachgekommen werden könnte. Mit einer Kann-Bestimmung wird der FMA mehr 

Flexibilität eingeräumt.  
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4. ERLÄUTERUNG ZU ART. 3 EWR-SFDG 

Die Regierung nimmt die vorliegende Stellungnahme zum Anlass, diese Bestim-

mung anzupassen.  

Die Haftung für die in einem Anlagebasisinformationsblatt enthaltenen Informati-

onen nach der Schwarmfinanzierungsverordnung wurde in den Nachbarländern 

Österreich und Deutschland unterschiedlich umgesetzt. Demnach beschränkt sich 

die Haftung für die in einem Anlagebasisinformationsblatt enthaltenen Informati-

onen gemäss Art. 23 Schwarmfinanzierungsverordnung nach § 9 Abs. 2 Ziff. 1 

öSchwarmfinanzierungs-Vollzugsgesetz auf den Projektträger und die Haftung 

nach § 9 Abs. 2 Ziff. 1 leg. cit. für die in einem Anlagebasisinformationsblatt ent-

haltenen Informationen gemäss Art. 24 Schwarmfinanzierungsverordnung auf den 

Schwarmfinanzierungsdienstleister. Eine Haftung von Organmitgliedern ist somit 

in Österreich nicht vorgesehen.  

In Deutschland wurden die durchzuführenden Vorschriften der Schwarmfinanzie-

rungsverordnung im Rahmen des Schwarmfinanzierungs-Begleitgesetzes durch 

eine Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes (dWpHG) implementiert. In 

§ 32c f. dWPHG wurde die Haftung für Angaben im Anlagebasisinformationsblatt 

nach Art. 23 sowie nach Art. 24 Schwarmfinanzierungsverordnung geregelt. In bei-

den Fällen haften neben dem Projektträger (§32c dWpHG) bzw. dem Schwarmfi-

nanzierungsdienstleister (§32d dWpHG) auch deren verantwortliche Mitglieder 

seiner Leitungsorgane. Darüber hinaus trifft die Haftung nach §32c f. dWpHG auch 

verantwortliche Mitglieder der Verwaltungs- und Aufsichtsorgane eines Projekt-

trägers bzw. eines Schwarmfinanzierungsdienstleisters, wenn diese vorsätzlich o-

der grob fahrlässig gehandelt haben.  

Mit dem kurz vor der 1. Lesung des EWR-SFDG durch den Landtag veröffentlichten 

Entwurf des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (dZu-

kunftsfinanzierungsgesetz; dZuFinG) wird in Deutschland nunmehr eine 
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Abänderung der Art. 32c f. dWpHG vorgeschlagen.1 Die Organmitglieder soll da-

nach keine Haftung mehr treffen.  

Vor dem Hintergrund der Schaffung eines level-playing-field erachtet die Regie-

rung strengere Haftungsbestimmungen nach dem EWR-SFDG im Vergleich mit den 

direkten EU-Nachbarländern im Sinne der Finanzplatzattraktivität als nicht sinn-

voll. Daher wird die Haftung in Art. 3 Abs. 2 für Angaben im Anlagebasisinformati-

onsblatt in Durchführung des Art. 23 Abs. 9 Schwarmfinanzierungsverordnung auf 

den Projektträger eingeschränkt.   

                                                      
1  https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Zukunftsfinanzierungsgesetz.html; 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Zukunftsfinanzierungsge-
setz.pdf;jsessionid=3E8E6BA22EFA78F15B690C52D53B3433.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2. 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Zukunftsfinanzierungsgesetz.html
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

genden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

1.1 EWR-Schwarmfinanzierungs-Durchführungsgesetz 

Gesetz 

vom …. 

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische 

Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen (EWR-

Schwarmfinanzierungs-Durchführungsgesetz; EWR-SFDG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1503 

über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen1. 

                                                      
1  Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Eu-

ropäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) 
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2) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes.  

Art. 2 

Bezeichnungen 

Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind alle 

Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Personenbe-

zeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

II. Haftung 

Art. 3 

Haftung für das Anlagebasisinformationsblatt 

1) Die für das Anlagebasisinformationsblatt nach Art. 23 Abs. 9 bzw. für das 

Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform nach Art. 24 Abs. 4 der Ver-

ordnung (EU) 2020/1503 verantwortlichen Personen sind im Anlagebasisinforma-

tionsblatt eindeutig unter Angabe ihres Namens und ihrer Funktion – bei juristi-

schen Personen ihres Namens und ihres Sitzes – zu benennen.  

2) Die für die im Anlagebasisinformationsblatt nach Art. 23 der Verordnung 

(EU) 2020/1503 angegebenen Informationen verantwortliche Person ist der Pro-

jektträger. Sofern er nicht nachweist, dass ihn keinerlei Verschulden trifft, haftet 

er jedem Anleger für den Schaden, der diesem entstanden ist durch:  



15 

a) unrichtige oder irreführende Angaben im Anlagebasisinformationsblatt, ein-

schliesslich deren Übersetzungen; oder 

b) die Auslassung wichtiger Informationen im Anlagebasisinformationsblatt, 

die erforderlich wären, um Anleger bei ihrer Abwägung einer Finanzierung 

des Schwarmfinanzierungsprojektes zu unterstützen. 

3) Die für die im Anlagebasisinformationsblatt nach Art. 24 der Verordnung 

(EU) 2020/1503 angegebenen Informationen verantwortliche Person ist der 

Schwarmfinanzierungsdienstleister. Sofern er nicht nachweist, dass ihn keinerlei 

Verschulden trifft, haftet er jedem Anleger für den Schaden, der diesem entstan-

den ist durch:  

a) unrichtige oder irreführende Angaben im Anlagebasisinformationsblatt auf 

Ebene der Plattform, einschliesslich deren Übersetzungen; oder 

b) die Auslassung wichtiger Informationen im Anlagebasisinformationsblatt auf 

Ebene der Plattform, die erforderlich wären, um Anleger bei ihrer Abwägung 

einer Anlage durch die individuelle Verwaltung des Kreditportfolios zu un-

terstützen.  

4) Die in Abs. 2 und 3 genannten verantwortlichen Personen haften auch für 

ihre Hilfspersonen sowie für die von ihnen beauftragten Personen, sofern sie nicht 

nachweisen, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den 

Umständen gebotene Sorgfalt angewendet haben. 

5) Die Haftung kann im Voraus zum Nachteil von Anlegern weder ausge-

schlossen noch beschränkt werden. 
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Art. 4 

Solidarität 

Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von 

ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund 

ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. 

Art. 5 

Verjährung 

Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestim-

mungen verantwortlichen Personen verjährt in einem Jahr von dem Tag an, an 

dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflich-

tigen hat, jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren, vom Tag der schädigen-

den Handlung an gerechnet. 

Art. 6 

Haftung der FMA 

Die zivilrechtliche Haftung der FMA richtet sich nach Art. 21 des Finanz-

marktaufsichtsgesetzes.  

III. Aufsicht 

Art. 7 

Zuständige Behörde 

Die FMA ist die für Liechtenstein zuständige Behörde nach Art. 29 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) 2020/1503 und nimmt die einer zuständigen Behörde 
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zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse nach der genannten Verordnung und die-

sem Gesetz wahr.  

Art. 8 

Befugnisse der FMA 

1) Die FMA überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2020/1503 und dieses Gesetzes. Sie trifft die für den Vollzug notwendigen 

Massnahmen direkt, in Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen oder 

durch Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. 

2) Die FMA besitzt alle erforderlichen Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse, 

um ihre Aufgaben zu erfüllen, und kann dabei insbesondere:  

a) von Schwarmfinanzierungsdienstleistern und Dritten, die zur Wahrnehmung 

von Aufgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Schwarmfinanzie-

rungsdienstleistungen benannt wurden, sowie von natürlichen und juristi-

schen Personen, die diese kontrollieren oder von diesen kontrolliert werden, 

die für den Vollzug der Verordnung (EU) 2020/1503 und dieses Gesetzes er-

forderlichen Informationen und Unterlagen verlangen; 

b) von Wirtschaftsprüfern und Führungskräften des Schwarmfinanzierungs-

dienstleisters und der Dritten, die zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zu-

sammenhang mit der Erbringung der Schwarmfinanzierungsdienstleistung 

benannt wurden, die für den Vollzug der Verordnung (EU) 2020/1503 und 

dieses Gesetzes erforderlichen Informationen verlangen;  

c) Überprüfungen oder Ermittlungen vor Ort an anderen Standorten als den 

privaten Wohnräumen natürlicher Personen durchführen und zu jenem 

Zweck Zugang zu Räumlichkeiten erhalten, um Unterlagen und Daten gleich 

welcher Form einzusehen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass im 
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Zusammenhang mit dem Gegenstand einer Überprüfung oder Ermittlung 

Dokumente und andere Daten vorhanden sind, die als Nachweis für einen 

Verstoss gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 dienen können; 

d) ein Schwarmfinanzierungsangebot für jeweils höchstens zehn aufeinander 

folgende Arbeitstage aussetzen, wenn ein hinreichend begründeter Ver-

dacht besteht, dass gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 verstossen 

wurde;  

e) die Marketingmitteilung untersagen oder für jeweils höchstens zehn aufei-

nander folgende Arbeitstage aussetzen oder verlangen, dass ein Schwarmfi-

nanzierungsdienstleister oder Dritter, der zur Wahrnehmung von Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleis-

tungen benannt wurde, die Marketingmitteilung unterlässt oder für jeweils 

höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzt, wenn ein hinrei-

chend begründeter Verdacht besteht, dass gegen sie verstossen wurde; 

f) ein Schwarmfinanzierungsangebot untersagen, wenn sie feststellt, dass ge-

gen die Verordnung (EU) 2020/1503 verstossen wurde, oder ein hinreichend 

begründeter Verdacht besteht, dass gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 

verstossen würde;   

g) die Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen für jeweils 

höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage aussetzen oder von einem 

Schwarmfinanzierungsdienstleister die Aussetzung der Erbringung von 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen für jeweils zehn aufeinander fol-

gende Arbeitstage verlangen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht 

besteht, dass gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 verstossen wurde;  

h) die Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen untersagen, 

wenn sie feststellt, dass gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 verstossen 

wurde;  
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i) den Umstand bekannt machen, dass ein Schwarmfinanzierungsdienstleister 

oder ein Dritter, der zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen benannt 

wurde, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt;  

k) zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen Funktionie-

rens des Marktes alle wesentlichen Informationen, welche die Erbringung 

von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen beeinflussen könnten, bekannt 

machen oder von einem Schwarmfinanzierungsdienstleister oder einem 

Dritten, der zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Er-

bringung der Schwarmfinanzierungsdienstleistung benannt wurde, die Be-

kanntgabe dieser Informationen verlangen; 

l) die Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen aussetzen oder 

von einem Schwarmfinanzierungsdienstleister oder einem Dritten, der zur 

Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen benannt wurde, deren Aussetzung 

verlangen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erbringung der Schwarmfi-

nanzierungsdienstleistung den Anlegerinteressen abträglich wäre;  

m) bestehende Verträge an einen anderen Schwarmfinanzierungsdienstleister 

übertragen, der die Voraussetzungen für eine Zulassung erfüllt, falls einem 

im Inland zugelassenen Schwarmfinanzierungsdienstleister die Zulassung 

nach Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 1 Bst. c der Verordnung (EU) 2020/1503 ent-

zogen wurde, vorbehaltlich der Zustimmung der Kunden und des überneh-

menden Schwarmfinanzierungsdienstleisters.  

3) Jede Massnahme nach Abs. 2 muss verhältnismässig und ordnungsgemäss 

begründet sein sowie im Einklang mit Art. 13 stehen. 
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4) Die FMA hat dem Schwarmfinanzierungsdienstleister, an den bestehende 

Verträge nach Abs. 2 Bst. m übertragen werden, eine Zulassung für die Erbringung 

von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen zu erteilen, sofern er über keine Zu-

lassung im Inland verfügt. 

5) Wenn eine natürliche oder juristische Person der FMA im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2020/1503 Informationen meldet, gilt dies nicht als Verstoss ge-

gen eine vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht und hat keine dies-

bezügliche Haftung der meldenden Person zur Folge.  

Art. 9 

Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Die Aufsichtsabgaben und Gebühren richten sich nach der Finanzmarktauf-

sichtsgesetzgebung. 

IV. Rechtsmittel  

Art. 10 

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen der FMA kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Be-

schwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden.  

2) Wird über einen Antrag auf Erteilung einer Zulassung als Schwarmfinan-

zierungsdienstleister, der alle erforderlichen Angaben nach Art. 12 Abs. 2 der Ver-

ordnung (EU) 2020/1503 enthält, nicht binnen sechs Monaten nach seinem Ein-

gang entschieden, kann Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erho-

ben werden. 
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3) Gegen Entscheidungen der FMA-Beschwerdekommission kann binnen 14 

Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.  

V. Strafbestimmungen 

Art. 11 

Vergehen und Übertretungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer: 

a) entgegen Art. 3 Abs. 1 oder Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2020/1503 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen erbringt; 

b) als Schwarmfinanzierungsdienstleister entgegen Art. 10 Abs. 2 der Verord-

nung (EU) 2020/1503 Geldbeträge nicht bei einer Zentralbank, einer Bank 

oder einem nach der Richtlinie 2013/36/EU2 zugelassenen ausländischen 

Kreditinstitut hinterlegt;  

c) gegen die Pflichten nach Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2020/1503 im 

Rahmen der Verwahrung von übertragbaren Wertpapieren oder für 

Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente verstösst;  

d) eine Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere rechtswidrige 

Weise erschlichen hat. 

                                                      
2  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang 

zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. 
L176 vom 27.6.2013, S. 338) 
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2) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

mit Busse nach Abs. 3 bestraft, wer: 

a) gegen die Verordnung (EU) 2020/1503 verstösst, indem er: 

1. die Pflichten im Zusammenhang mit der Erbringung von Schwarmfinanzie-

rungsdienstleistungen nach Art. 3 Abs. 2 bis 6 verletzt;  

2. die Anforderungen an eine wirksame und umsichtige Geschäftsleitung nach 

Art. 4 verletzt; 

3. die Anforderungen an eine sorgfältige Prüfung der Projektträger nach Art. 5 

nicht erfüllt; 

4. gegen die Pflichten im Rahmen der individuellen Verwaltung des Kreditport-

folios nach Art. 6 Abs. 1 bis 6 verstösst;  

5. die Vorschriften über die Bearbeitung von Beschwerden nach Art. 7 Abs. 1 

bis 4 nicht einhält;  

6. die Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten nach Art. 8 Abs. 1 

bis 6 verletzt;  

7. die Pflichten im Zusammenhang mit der Auslagerung von betrieblichen Auf-

gaben auf Dritte nach Art. 9 Abs. 1 oder 2 verletzt;  

8. gegen die Vorschriften über die Erbringung von Dienstleistungen zur Ver-

wahrung des Kundenvermögens oder von Zahlungsdiensten nach Art. 10 

Abs. 1 oder Abs. 5 verstösst; 

9. keine angemessenen aufsichtsrechtlichen Sicherheiten nach Art. 11 auf-

weist; 

10. gegen die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der FMA über alle we-

sentlichen Änderungen der für die Zulassung erforderlichen 
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Voraussetzungen oder zur Vorlage der erforderlichen Informationen nach 

Art. 15 Abs. 3 verstösst; 

11. entgegen Art. 16 Abs. 1 der FMA keine Liste der Projekte, die mithilfe der 

Schwarmfinanzierungsplattform finanziert werden, einreicht, oder diese 

nicht fristgerecht oder unvollständig einreicht oder falsche Angaben macht;  

12. gegen die Pflicht zur Übermittlung der Angaben zur grenzüberschreitenden 

Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen nach Art. 18 Abs. 1 

an die FMA verstösst oder vor den in Art. 18 Abs. 4 genannten Zeitpunkten 

mit der Erbringung der Schwarmfinanzierungsdienstleistungen in einem an-

deren EWR-Mitgliedstaat beginnt;  

13. die Informationspflichten gegenüber Kunden nach Art. 19 Abs. 1 bis 6 ver-

letzt; 

14. den Pflichten zur Offenlegung von Ausfallquoten zur Veröffentlichung einer 

Erklärung zu den Ergebnissen nach Art. 20 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt;  

15. die Pflichten zur Durchführung einer Kenntnisprüfung oder zur Einholung 

von Informationen und Überprüfung einer Simulation der Fähigkeit, Verluste 

zu tragen nach Art. 21 Abs. 1 bis 3 oder 5 bis 6 verletzt; 

16. entgegen Art. 21 Abs. 4 den Anleger nicht davon in Kenntnis setzt, dass die 

auf den Schwarmfinanzierungsplattformen angebotenen Dienstleistungen 

für ihn ungeeignet sein könnten oder keine Risikowarnung übermittelt bzw. 

in der Risikowarnung nicht eindeutig auf das Risiko eines Verlusts des ge-

samten angelegten Geldes hinweist;  

17. die Pflicht zur Einholung einer Bestätigung nach Art. 21 Abs. 4 oder 6 ver-

letzt;   

18. entgegen Art. 21 Abs. 7 gegen die Pflicht zur Übermittlung einer Risikowar-

nung, zur Einholung einer ausdrücklichen Zustimmung des potenziellen nicht 
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kundigen Anlegers oder nicht kundigen Anlegers oder zur Einholung eines 

Nachweises, dass der Anleger die Anlage und deren Risiken versteht, 

verstösst; 

19. entgegen Art. 22 Abs. 2 oder 4 keine vorvertragliche Bedenkzeit vorsieht o-

der keine Aufzeichnungen über die Anlageangebote und Interessenbekun-

dungen, die er erhält, und über den Zeitpunkt von deren Eingang führt;  

20. keine, oder keine genauen, klaren oder rechtzeitigen Informationen über die 

Bedenkzeit, ihren Beginn, ihre Dauer und die Modalitäten des Widerrufs ei-

nes Anlageangebots oder einer Interessenbekundung nach Art. 22 Abs. 6 be-

reitstellt; 

21. gegen die Pflichten nach Art. 23 Abs. 1 bis 4, 6 bis 9 oder 11 bis 12 im Zusam-

menhang mit dem Anlagebasisinformationsblatt verstösst; 

22. entgegen Art. 23 Abs. 13 einem potenziellen Anleger nicht unmissverständ-

lich von der Anlage abrät;  

23. die Pflichten im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Anlagebasisin-

formationsblatts auf Ebene der Plattform nach Art. 24 verletzt;  

24. im Rahmen des Betriebs eines Forums gegen die Pflichten nach Art. 25 

verstösst; 

25. die Aufbewahrungspflichten oder die Pflicht zur Sicherstellung eines Zu-

gangs zu solchen Aufzeichnungen nach Art. 26 verletzt; 

26. die Anforderungen in Bezug auf Marketingmitteilungen nach Art. 27 Abs. 1 

bis 3 nicht einhält; 

b) einer Aufforderung der FMA zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungs- o-

der Überprüfungsverfahren oder einem Ersuchen nach Art. 8 Abs. 2 nicht 

nachkommt. 
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3) Die Busse nach Abs. 2 beträgt: 

a) bei natürlichen Personen bis zu 550 000 Franken oder bis zum Zweifachen 

des durch den Verstoss gezogenen Nutzens einschliesslich eines vermiede-

nen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt; 

b) bei juristischen Personen bis zu 550 000 Franken oder bis zu 5 % ihres jährli-

chen Gesamtumsatzes, der im letzten verfügbaren vom Leitungsorgan gebil-

ligten Abschluss ausgewiesen ist, oder bis zum Zweifachen des durch den 

Verstoss gezogenen Nutzens einschliesslich eines vermiedenen Verlustes, 

soweit sich der Nutzen beziffern lässt, auch wenn dieser den Maximalbetrag 

von 550 000 Franken übersteigt. 

4) Wenn es sich bei der in Abs. 3 Bst. b genannten juristischen Person um ein 

Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens 

handelt, das einen konsolidierten Abschluss vorzulegen hat, so ist der relevante 

Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart, 

der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der 

vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt wurde. 

5) Die FMA hat Bussen gegen juristische Personen zu verhängen, wenn die 

Übertretungen in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen der juristischen Person 

(Anlasstaten) durch Personen begangen werden, die entweder allein oder als Mit-

glied des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, des Vorstands oder Aufsichtsrats 

der juristischen Person oder aufgrund einer anderen Führungsposition innerhalb 

der juristischen Person gehandelt haben, aufgrund derer sie: 

a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 

b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 
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c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen Per-

son ausüben. 

6) Für Übertretungen, welche von Mitarbeitern der juristischen Person, 

wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die juristische Person auch 

dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht oder wesentlich 

erleichtert worden ist, dass die in Abs. 5 genannten Personen es unterlassen ha-

ben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung derarti-

ger Anlasstaten zu ergreifen. 

7) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und die 

Strafbarkeit der in Abs. 5 genannten Personen oder von Mitarbeitern nach Abs. 6 

wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA kann von der Bestra-

fung einer natürlichen Person absehen, wenn für denselben Verstoss bereits eine 

Busse gegen die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände 

vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen.  

8) Die Verantwortlichkeit von juristischen Personen für ein Vergehen nach 

Abs. 1 richtet sich nach den §§ 74a ff. des Strafgesetzbuches.  

9) Sofern das Landgericht aufgrund eines Tatbestandes des Strafgesetzbu-

ches oder des Abs. 1 in derselben Sache zuständig ist, ist das Landgericht anstelle 

der FMA auch für die Verfolgung von Übertretungen nach Abs. 2 zuständig. Wird 

das Verfahren vom Landgericht eingestellt, fällt die Zuständigkeit an die FMA zu-

rück. 

10) Beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen findet Art. V 

Abs. 5 des Strafrechtsanpassungsgesetzes mit der Massgabe Anwendung, dass: 
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a) die besonderen Strafzumessungsgründe des Art. 13 für Vergehen und Über-

tretungen nach Abs. 1 und 2 sowie die Bussgeldkriterien nach diesem Artikel 

heranzuziehen sind; und 

b) die für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe an ihre Stelle tretende 

Freiheitsstrafe im Fall des Abs. 1 ein Jahr nicht überschreiten darf. 

11) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beurteilung 

der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des Schadens für 

den Zivilrichter nicht verbindlich. 

12) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1 und 

3 auf die Hälfte herabgesetzt. 

13) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre.  

Art. 12 

Verwaltungsmassnahmen 

Die FMA kann im Falle von Verstössen nach Art. 11 Abs. 1 und 2 unbeschadet 

sonstiger Befugnisse nach Art. 8 folgende Massnahmen ergreifen: 

a) die öffentliche Bekanntmachung der für den Verstoss verantwortlichen na-

türlichen oder juristischen Person und der Art des Verstosses nach Art. 16; 

b) die Anordnung einer Vorteilsabschöpfung nach Art. 15; 

c) die Anordnung an die für den Verstoss verantwortliche natürliche oder juris-

tischen Person, die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederho-

lung abzusehen; 

d) die Verhängung des vorübergehenden oder - bei wiederholten schweren 

Verstössen - dauerhaften Verbots gegen jedes verantwortlich gemachte 
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Mitglied des Leitungsorgans des Schwarmfinanzierungsdienstleisters oder 

jede andere verantwortlich gemachte natürliche Person, in dem Schwarmfi-

nanzierungsdienstleister Leitungsaufgaben wahrzunehmen. 

Art. 13 

Verhältnismässigkeit und Effizienzgebot 

Bei der Verhängung von Strafen nach Art. 11 und Verwaltungsmassnahmen 

nach Art. 12 berücksichtigen das Landgericht und die FMA: 

a) in Bezug auf den Verstoss insbesondere: 

1. dessen Schwere und Dauer; 

2. die erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, soweit bezifferbar; 

3. Dritten entstandene Verluste, soweit bezifferbar; 

4. Auswirkungen des Verstosses auf die Interessen der Anleger;  

b) in Bezug auf die für den Verstoss verantwortlichen natürlichen und juristi-

schen Personen insbesondere: 

1. den Grad an Verantwortung; 

2. die Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, 

wie sie sich insbesondere aus dem Gesamtumsatz der verantwortlichen ju-

ristischen Person oder den Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der 

verantwortlichen natürlichen Person ablesen lässt; 

3. die Kooperationsbereitschaft mit der FMA oder dem Landgericht, unbescha-

det der Notwendigkeit, die Herausgabe der von dieser Person erzielten Ge-

winne oder verhinderten Verluste sicherzustellen; 

4.  frühere Verstösse und eine Wiederholungsgefahr. 
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2) Im Übrigen findet der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinngemäss 

Anwendung. 

Art. 14  

Verantwortlichkeit 

Werden Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, ei-

ner Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzelfirma begangen, so 

finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie gehandelt 

haben oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der ju-

ristischen Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma für die Geldstrafen, Bus-

sen und Kosten. 

Art. 15 

Vorteilsabschöpfung 

1) Wird eine Übertretung nach Art. 11 Abs. 2 begangen und dadurch ein wirt-

schaftlicher Vorteil erlangt, kann die FMA die Abschöpfung des wirtschaftlichen 

Vorteils anordnen und den Begünstigten zur Zahlung eines entsprechenden Geld-

betrages verpflichten. 

2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der wirtschaftliche Vorteil durch 

Schadenersatz- oder sonstige Leistungen ausgeglichen ist. Soweit der Begünstigte 

solche Leistungen erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der bezahlte 

Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen zurückzuerstatten. Die Höhe 

des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. 

3) Die Vorteilsabschöpfung verjährt nach einem Ablauf von fünf Jahren seit 

Beendigung der Zuwiderhandlung. 
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4) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 

allgemeine Landesverwaltungspflege.   

5) Der Verfall bei Vergehen nach Art. 11 Abs. 1 richtet sich nach den §§ 20 

ff. des Strafgesetzbuches.  

Art. 16 

Veröffentlichung von Strafen und Verwaltungsmassnahmen 

1) Die FMA veröffentlicht rechtskräftige Entscheidungen über verhängte 

Strafen und Verwaltungsmassnahmen nach Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 auf ihrer 

Internetseite, unverzüglich nachdem die von der Entscheidung betroffene Person 

darüber informiert wurde; dies gilt nicht für Massnahmen mit Ermittlungscharak-

ter. Eine solche Veröffentlichung stellt keine Verletzung des Berufsgeheimnisses 

nach Art. 35 der Verordnung (EU) 2020/1503 dar. Die Veröffentlichung enthält:  

a) Informationen zu Art und Charakter des Verstosses; und  

b) den Namen bzw. die Firma der natürlichen oder juristischen Person, gegen 

die die Strafe oder Verwaltungsmassnahme verhängt wurde.   

2) Die FMA kann die Veröffentlichung von Entscheidungen aufschieben, 

diese Entscheidungen in anonymisierter Form bekanntmachen oder, soweit eine 

Aufschiebung oder Anonymisierung nicht ausreicht, auf eine Veröffentlichung ver-

zichten, wenn die Veröffentlichung der Identität der betroffenen Person zufolge 

einer einzelfallbezogenen Verhältnismässigkeitsprüfung: 

a) laufende Ermittlungen oder die Stabilität der Finanzmärkte gefährden 

würde; oder 

b) bei Massnahmen, die als geringfügig angesehen werden, unverhältnismässig 

wäre. 
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3) Liegen Gründe für eine anonyme Veröffentlichung nach Abs. 2 vor, ist aber 

davon auszugehen, dass diese Gründe in absehbarer Zeit nicht mehr vorliegen 

werden, so kann die FMA auf die anonyme Veröffentlichung verzichten und die 

Strafen und Verwaltungsmassnahmen nach Wegfall der Gründe nach Abs. 1 ver-

öffentlichen. 

4) Die FMA hat die Veröffentlichung nach Abs. 1 mindestens fünf Jahre auf 

ihrer Internetseite zugänglich zu machen. Dabei ist die Veröffentlichung personen-

bezogener Daten nur aufrecht zu erhalten, so lange nicht eines der Kriterien des 

Abs. 2 erfüllt werden würde oder dies nach den Datenschutzbestimmungen erfor-

derlich ist.  

5) Die Veröffentlichung nach Abs. 1 ist von der FMA zu verfügen; dies gilt 

nicht für anonyme Veröffentlichungen. 

6) Die FMA informiert die ESMA über die von ihr rechtskräftig verhängten 

Strafen und Verwaltungsmassnahmen, insbesondere auch über jene, die zwar ver-

hängt, aber nicht bekanntgemacht wurden. Dies stellt keine Verletzung des Be-

rufsgeheimnisses nach Art. 35 der Verordnung (EU) 2020/1503 dar. Die FMA über-

mittelt der ESMA jährlich eine Zusammenfassung von Informationen über alle von 

ihr verhängten Strafen und Verwaltungsmassnahmen, einschliesslich anonymi-

sierter und aggregierter Daten über alle durchgeführten strafrechtlichen Ermitt-

lungen und verhängten Strafen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Massnahmen mit 

Ermittlungscharakter. Hat die FMA eine Strafe oder Verwaltungsmassnahme der 

Öffentlichkeit bekannt gemacht, so unterrichtet sie die ESMA gleichzeitig mit der 

Veröffentlichung darüber. 
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IV. Schlussbestimmungen 

Art. 17 

Durchführungsverordnung 

Die Regierung kann mit Verordnung Schwarmfinanzierungsdienstleistern 

mit Sitz in Liechtenstein die Verwendung von Anteilen an einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung für die Zwecke der Verordnung (EU) 2020/1503 gestatten, 

sofern die Anteile die Bedingungen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. n der genannten Ver-

ordnung erfüllen.  

Art. 18 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2020/1503 in das 

EWR-Abkommen in Kraft. 
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1.2 Gesetz über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 1 Bst. zterdecies 

1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, obliegen der FMA die Auf-

sicht und der Vollzug dieses Gesetzes sowie der nachfolgenden Gesetze ein-

schliesslich der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen: 

zterdecies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1503 über Eu-

ropäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen (EWR-

Schwarmfinanzierungs-Durchführungsgesetz; EWR-SFDG).  

Anhang 1 Abschnitt Inovies 
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Inovies. Schwarmfinanzierungsdienstleister 

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der Ver-

ordnung (EU) 2020/1503 und nach dem EWR-SFDG beträgt für:  

a) die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung eines Schwarmfinanzierungs-

dienstleisters: 5 000 Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug von Ex-

perten entstehen, sind nach Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert zu er-

statten; 

b) den Entzug einer Zulassung eines Schwarmfinanzierungsdienstleisters nach 

der Verordnung (EU) 2020/1503: 10 000 Franken;   

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbestand 

nach Bst. a oder b vorliegt, je nach Aufwand und Komplexität der zu erstel-

lenden Verfügung 1000 bis 10 000 Franken. 

Anhang 2 Kapitel II Abschnitt N 

II. Aufsichtsbereich Wertpapiere 

N. Schwarmfinanzierungsdienstleister 

1. Die Grundabgabe beträgt für Schwarmfinanzierungsdienstleister 5 000 Fran-

ken pro Jahr. 

2. Die Zusatzabgabe für Schwarmfinanzierungsdienstleister beträgt 0.5 % des 

Nettoumsatzerlöses aus sämtlichen Schwarmfinanzierungsdienstleistungen 

per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Schwarmfinanzierungsdienstleistern ist 

der Nettoumsatzerlös des laufenden Jahres für die Bemessung der Zusatz-

abgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. Die Einhebung 

der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für 

jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.  
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4. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Nettoumsatzer-

lös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes Jahr bezieht, wird die-

ser für die Bemessung annualisiert. 

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe beträgt pro Beaufsichtigten beträgt 

für Schwarmfinanzierungsdienstleister höchstens 50 000 Franken. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem EWR-Schwarmfinanzierungs-Durch-

führungsgesetz vom …  in Kraft. 
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1.3 Gesetz über die Abänderung des Bankengesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bankengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapierfirmen 

(Bankengesetz; BankG), LGBl. 1992 Nr. 108, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. g 

3) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 

g) Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische Schwarmfinanzierungs-

dienstleister für Unternehmen3. 

                                                      
3  Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Eu-

ropäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) 
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Art. 2 Abs. 3a 

3a) Dieses Gesetz gilt nicht für: 

a) Schwarmfinanzierungsdienstleister, sofern diese ausschliesslich Schwarmfi-

nanzierungsdienstleistungen nach der Verordnung (EU) 2020/1503 erbrin-

gen und dabei keine Einlagen oder anderen rückzahlbaren Gelder entgegen-

nehmen; und 

b) Projektträger oder Anleger, die Tätigkeiten nach Art. 1 Abs. 3 der Verord-

nung 2020/1503 ausüben, die ausschliesslich mit der Erbringung von 

Schwarmfinanzierungsdienstleistungen durch Schwarmfinanzierungsdienst-

leister in Zusammenhang stehen. 

Art. 3 Abs. 5 Bst. h und Abs. 6 Bst. h 

5) Als Einlagen und andere rückzahlbare Gelder nach Abs. 3 Bst. a gelten 

nicht: 

h) Gelder, die ein Projektträger nach der Verordnung (EU) 2020/1503 in Bezug 

auf die vom Schwarmfinanzierungsdienstleister vermittelten Kredite von An-

legern annimmt. 

6) Keine Wertpapierdienstleistungen erbringen Personen, die: 

h) ausschliesslich Schwarmfinanzierungsdienstleistungen nach der Verordnung 

(EU) 2020/1503 erbringen. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1504 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 zur Änderung der Richt-

linie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 347 vom 20.10.2020, 

S. 50). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem EWR-Schwarmfinanzierungs-Durch-

führungsgesetz vom … in Kraft. 
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1.4 Gesetz über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Ver-

mögensverwaltungsgesetz; VVG), LGBl. 2005 Nr. 278, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 2 Bst. nbis  

2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:  

nbis) Schwarmfinanzierungsdienstleister im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. e der Ver-

ordnung (EU) 2020/15034; 

                                                      

4 Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Eu-
ropäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1504 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 zur Änderung der Richt-

linie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 347 vom 20.10.2020, 

S. 50). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem EWR-Schwarmfinanzierungs-Durch-

führungsgesetz vom … in Kraft. 
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